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Finanzen und Archiv

Paul Mettler, Aarwangenstrasse 14a, 4900 Langenthal


Tel. P  062 922 81 31,  Tel. G  062 295 03 33


e-Mail: BKJV-Kassier@m-ce.ch

GESUCH UM EINEN BEITRAG AUS DEM LOTTERIEFONDS "SWISSLOS"

Merkblatt 2008

Einleitung

Gestützt auf das Lotteriegesetz des Kantons Bern vom 4. Mai 1993 und die Lotterieverordnung vom 20. Oktober 2004 können Jodler-, Alphornbläser- und Fahnenschwinger-Gruppen sowie Kinder-Jodlerchörli als Mitglieder des Bernisch-Kantonalen Jodlerverbandes (BKJV) Beitragsgesuche für Trachten, Alphörner und Büchel und Fahnenschwinger-Fahnen einreichen. Gesuche gehen an den Vorstand des BKJV; Kontaktperson ist der Verantwortliche für Finanzen und Archiv.

1.
Beitragsberechtigung


Beitragsberechtigt sind alle Jodler-, Alphornbläser- und Fahnenschwinger-Gruppen und Kinder-Jodlerchörli, die im BKJV-Mitgliederverzeichnis als Gruppe eingetragen sind und somit eine Mitglieder-Nummer besitzen. Als weitere Nachweise für eine länger existierende Gruppenzusammengehörigkeit dienen gültige Statuten und ein Adressverzeichnis der Mitglieder bzw. des Vorstandes.

2.
Gesuchskriterien

2.1
Die gesuchsberechtigte Anzahl Ausrüstungen entspricht maximal der im BKJV gemeldeten Mitgliederzahl zum Zeitpunkt des Gesuches. Ausrüstungsanträge für neu aufgenommene Mitglieder können, nach Vorlage des entsprechenden Protokollauszuges der Mitgliederversammlung, einzeln erfolgen.

2.2
Aufgeführte Anschaffungskosten müssen sich auf aktuelle Offerten oder auf tatsächliche Rechnungen (letztere max. 2 Jahre zurückliegend) beziehen. Ein so entstandener Gesuchsbetrag gilt als Maximalbetrag. Kostenüberschreitungen können nicht nachträglich geltend gemacht werden. Minderkosten führen zu einer Kürzung der Entschädigung und deren Rückerstattung an den Lotteriefonds.

2.3
Das Gesuch darf unterschiedliche Trachten für eine Gruppe enthalten (z.B. Frauentracht und Männertracht und/oder Wintertracht und Sommertracht). Jede Trachtenart ist im Gesuch auf einer separaten Linie aufzuführen, ebenfalls ein gleichzeitig beantragtes Instrument (vergleiche Beispiel unter Punkt 7).

2.4
Der Vorstand des BKJV behält sich vor, zur kulturellen Beurteilung eines Gesuches, Expertinnen oder Experten der Schweizerischen Trachtenvereinigung beizuziehen.

3.
Termine für die Gesuche
3.1
Die Gesuchsformulare können im Internet auf der Homepage des BKJV unter www.bkjv.ch heruntergeladen oder beim Kassier des BKJV angefordert werden.

3.2
Vollständig ausgefüllte Gesuche, zusammen mit allen Beilagen (siehe auf dem Formular unter Erforderliche Beilagen zum Gesuch) können dem Kassier des BKJV jederzeit, jedoch nur einmal pro Kalenderjahr, eingereicht werden.

3.3
Nach der Vorprüfung leitet der Kassier des BKJV die Gesuche gesammelt, je Ende Juni bzw. Ende November, an den Lotteriefonds weiter.

4.
Beitragssatz


Aus dem Lotteriefonds wird an Anschaffungskosten ein Beitragssatz von 40% gewährt.

5.
Eigentumsregelung
5.1
Unterstützungsbeiträge aus dem Lotteriefonds gehen grundsätzlich nur an Gruppen, nicht an Einzelpersonen. Mit Unterstützungsbeiträgen beschaffte Gegenstände gehören deshalb im Zeitpunkt der Beschaffung ganz der Gruppe.

5.2
Mit Blick auf eine angenommene durchschnittliche Verwendungsdauer der Gegenstände und mit Bezug auf den Lotteriefonds-Anteil an der Beschaffung, bildet folgende Eigentumsregelung integrierenden Bestandteil eines Gesuches:


Trachtenbestandteile und Fahnen gehören ab Bewilligung eines Gesuches 5 Jahre, Instrumente 10 Jahre der mit Lotteriegeldern unterstützten Gruppe. Diese führt dazu ein Nameninventar (wer / welche Ausrüstung). An Instrumenten ist eine Inventarnummer anzubringen. Austretende oder ausgeschlossene Mitglieder haben in dieser Zeit die Ausrüstung der Gruppe ohne weitere Ansprüche zurückzugeben. Danach regelt die Gruppe, z.B. in einem Kleider- bzw. Instrumentenreglement, die Besitzverhältnisse bzw. Ablösung.

5.3
Die Polizei- und Militärdirektion oder die Finanzkontrolle des Kantons Bern sind zu Inspektionen aller subventionierten Gegenstände befugt. Die Gesuchsunterlagen und das Nameninventar sind 5 Jahre, gerechnet ab Eröffnungsdatum des bewilligten Gesuches, aufzubewahren.

6.
Auszahlung bewilligter Beiträge

6.1
Der Gesuchssteller erhält vom finanzkompetenten Organ des Lotteriefonds im Kanton Bern eine schriftliche Beitragsverfügung.

6.2
Vom Eröffnungsdatum des bewilligten Gesuches an hat der Gesuchssteller 5 Jahre Zeit, beim Kassier des BKJV mittels Zahlungsbeleg / Quittung den tatsächlichen Kaufnachweis zu erbringen. Die Auszahlung ist auch in Raten möglich, das heisst: Beiträge für Mitglieder, die bereits neu eingekleidet wurden, können schon heute einverlangt werden; der Rest, bis zur vollen zugesicherten Beitragshöhe, sobald weitere Zahlungsbelege / Quittungen vorhanden sind.

6.3
Die Auszahlung an die Gesuchsteller erfolgt durch den Kassier des BKJV, frühestens ab dem Zeitpunkt, wenn die bewilligten Beiträge auf dem BKJV-Konto eingegangen sind.

6.4
Nicht verwendete Beiträge fallen nach 5 Jahren, gerechnet ab Eröffnungsdatum des bewilligten Gesuches, in den Lotteriefonds zurück.

7.
Gesuchsbeispiel


Annahme: 25 Klubmitglieder, davon 18 Neueinkleidungen mit Sommertracht, 4 Teileinkleidungen mit Halbtracht und 3 Frauentrachten, 1 Mitglied ist gleichzeitig Alphornbläserin

	ANSCHAFFUNGEN
	(leer lassen, wird durch BKJV ausgefüllt)

	Anzahl
	Artikelbeschrieb
	Totalpreis
	LF-Satz
	Beitrag LF
	Visum LF

	18
	Hemd + Hose + Mutz + Käppi
	14'040
	40%
	5'616.00
	

	4
	Hemd + Mutz
	1'680
	40%
	672.00
	

	3
	Berner Sonntagstracht
	5'595
	40%
	2'238.00
	

	1
	Alphorn
	2'750
	40%
	1'100.00
	

	
	Anschaffungsvorhaben TOTAL
	24'065
	
	9'626.00
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